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Stratifizierte soziale Rechte und  
eingeschränkte Unionsbürgerschaft

Die politische Diskussion um soziale Rechte von EU-Migranten in mehreren EU-Mitglied-
staaten suggeriert, dass EU-Migranten umsiedeln, um vom großzügigen Wohlfahrtsstaat 
des Ziellandes zu profitieren. Solche Vorstellungen verkennen jedoch, dass substantielle 
Ansprüche von nicht erwerbstätigen EU-Migranten an den „Export“ sozialer Rechte aus 
dem Herkunftsland gebunden sind. So können Arbeitsuchende und Rentner aus Nord- 
europa dank ihres relativ hohen exportierbaren Arbeitslosengeldes bzw. ihrer Rente in  
jeden EU-Mitgliedstaat umsiedeln. Arbeitnehmer aus Deutschland können ihr Recht auf 
Freizügigkeit begrenzt nutzen; für Personen aus MOE-Ländern besteht dieses Recht  
praktisch nicht. Ein europaweites Mindesteinkommen könnte dieser Zwei-Klassen-Unions-
bürgerschaft entgegenwirken.1

CeCilia BRUzeliUS, ConStantin ReinpReCht, MaRtin SeeleiB-KaiSeR 

1.  Einleitung

In der theoretischen Diskussion über die sozialen Rechte von 
EU-Migranten2 geht es meist um die (formell) definierten 
Rechte und Leistungsansprüche im Aufnahmemitgliedstaat.3 
Entsprechend belegen frühere Forschungsergebnisse eine 
Stratifizierung formeller sozialer Rechte von EU-Migranten 
im Aufnahmeland in Abhängigkeit vom Erwerbsstatus der 
Betroffenen (z. B. Bruzelius/Seeleib-Kaiser 2017; Joppke 2010; 
Maas 2009; Morris 2002; Pennings 2012). Eine umfassende 
Analyse sozialer Rechte muss jedoch auch substantielle sozi-

ale Rechte berücksichtigen (Sainsbury 2012, S. 4). In diesem 
Zusammenhang spielen exportierbare soziale Ansprüche von 
EU-Migranten eine besondere Rolle. Vor allem die substan-
tiellen Rechte nicht erwerbstätiger EU-Migranten sind an den 
„Export“ von Ansprüchen aus dem Herkunftsland in das 
EU-Aufnahmeland geknüpft. Arbeitsuchende trifft dies ins-
besondere während der Anfangsphase ihres Aufenthalts im 
Zielland. Folglich stützen sich die sozialen Rechte nicht er-
werbstätiger Unionsbürger primär auf die Koordinierung der 
sozialen Sicherungssysteme und nicht etwa auf einen euro-
paweiten Wohlfahrtsstaat, europäische soziale Rechte oder 
gar auf Ansprüche im Aufnahmeland.

1 Dieser Beitrag ist ursprünglich in englischer Sprache unter 
dem Titel „Stratified Social Rights Limiting EU Citizenship“ 
im Journal of Common Market Studies erschienen (doi: 
10.1111/jcms.12555). Wir danken dem Verlag, University As-
sociation for Contemporary European Studies und John 
Wiley & Sons Ltd, für die Publikationsrechte der deutschen 
Fassung (Übersetzung: Lisa Eskuche). Wir danken auch den 
anonymen Gutachtern der WSI Mitteilungen und des Jour-
nal of Common Market Studies sowie Guiliano Bonoli und 
den Teilnehmern des Diskussionspanels „Divergent citi-
zenship? The debates about social rights for migrants and 
native citizens in EU member states“ anlässlich der 
CES-Konferenz 2016 in Philadelphia für ihre wertvollen An-
merkungen und Rückmeldungen zu früheren Fassungen. Die 
wissenschaftliche Recherche zu diesem Paper wurde als Teil 
des Projekts bEUcitizen (Fördervereinbarung Nr. 320294) mit 
Mitteln des Siebten Rahmenprogramms der Europäischen 

Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung 
und Demonstration gefördert. Cecilia Bruzelius und Cons-
tantin Reinprecht sind zudem ESRC-Stipendiaten.

2 Wir definieren EU-Migranten als Unionsbürger, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat haben 
bzw. in einen solchen verlegen möchten, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie nicht besitzen. Im Englischen Original nut-
zen die Autoren das Konzept des „EU migrant citizen“; 
dieses lässt sich allerdings nicht direkt in das Deutsche 
übersetzen. Daher wird in der deutschen Übersetzung der 
Terminus „EU-Migrant“ synonym genutzt.

3 Mit den Begriffen „Aufnahmemitgliedstaat“ und „Her-
kunftsmitgliedstaat“ bezeichnen wir das Land, in das ein 
Unionsbürger seinen Wohnsitz verlegt bzw. das Land, in 
dem er zuvor seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
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Die „europäische Sozialbürgerschaft“ ist, um es mit Thomas 
Faist (2001) zu sagen, ein verschachteltes Konstrukt. Die Mög-
lichkeit des „Exports“ von Leistungen als Quelle von Migran-
tenrechten wurde von Forschungsansätzen, die die Bedeutung 
der verschiedenen Typen von Wohlfahrtsstaaten für die sozi-
alen Rechte von Migranten in den Vordergrund stellen, weit-
gehend vernachlässigt (vgl. Römer 2017; Sainsbury 2012). Die 
Analyse substantieller Rechte im vorliegenden Beitrag belegt, 
dass die substantiellen sozialen Rechte von EU-Migranten im 
Aufnahme-Mitgliedstaat durch die Sozialsysteme der Her-
kunftsländer stratifiziert werden. Wir argumentieren, dass 
dieser Umstand sowohl für die Unionsbürgerschaft als auch 
für den Begriff der Armutsmigration hoch relevant ist. 

Das Freizügigkeitsprinzip ist ein Kernbestandteil der so-
zialen Rechte der Unionsbürger: „ […] without the mo-
vement of EU citizens, there is nothing actually to trigger EU 
law rights“ (Foster 2011, S. 350). Das Recht auf Freizügigkeit 
gilt zudem als ein Grundpfeiler der Unionsbürgerschaft 
schlechthin (Joppke 2010, S. 164; Recchi 2015). Aus libertä-
rer Sicht wäre es zur Verwirklichung des Freizügigkeitsprin-
zips ausreichend, Grenzkontrollen und Niederlassungsbe-
schränkungen abzuschaffen. Von einem positiven Standpunkt 
her betrachtet hängt Freizügigkeit in der Praxis hingegen von 
gewissen Rahmenbedingungen ab.4 Hier lässt sich eine Par-
allele zu der Argumentation von Marshall (1950) ziehen, dass 
soziale Rechte die Bürger in die Lage versetzen, ungeachtet 
ihrer Klassenzugehörigkeit politische und bürgerliche Rech-
te auszuüben und die Vollmitgliedschaft in einer Gemein-
schaft folglich soziale Rechte voraussetze. Dementsprechend 
argumentieren wir, dass Differenzierungen der Fähigkeit zur 
Ausübung des Freizügigkeitsrechts nach Herkunftsmitglied-
staaten eo ipso das Konzept einer gesamteuropäischen Staats-
bürgerschaft an sich infrage stellen. Speziell beschäftigen uns 
dabei die Möglichkeiten von Unionsbürgern, sich in anderen 
Mitgliedstaaten niederzulassen. Das Freizügigkeitsrecht lässt 
sich in drei Teilrechte untergliedern: Recht auf Ausreise, auf 
Einreise und auf Niederlassung (Bauböck 2011, S. 350). Wir 
stimmen mit Kostakopoulou (2014) überein, dass „EU citi-
zenship is not confined to mobility, that is, to border-crossings 
[…] the critical ideal that underpins EU citizenship, is the 
principle of non-discrimination on the grounds of nationa-
lity and thus equal treatment with nationals of a certain mem-
ber state“ – und dies setzt Niederlassung voraus. Unsere 
Analyse exportierbarer sozialer Rechte zeigt, dass die Strati-
fizierung nach Herkunftsmitgliedstaaten in erheblicher Wei-
se bestimmt, inwieweit Unionsbürger ihr Recht auf Freizü-
gigkeit ausüben können, und dass sie in der Praxis eine 
Zwei-Klassen-Unionsbürgerschaft bewirkt.

Unser Beitrag ist folgendermaßen aufgebaut: Wir begin-
nen mit einer Untersuchung der (stilisierten) substantiellen 
Rechte von Unionsbürgern in Bezug auf Arbeitslosengeld 
und Altersrenten (Abschnitt 2). Ausgewählt wurden diese 
beiden Sicherungsbereiche aufgrund ihrer hohen Bedeutung 
für die zwei Hauptgruppen nicht erwerbstätiger EU-Binnen-
migranten – Arbeitsuchende und Rentner. Anschließend 
liefern wir empirische Belege für eine ausgeprägte Stratifi-

zierung der Unionsbürgerschaft nach Herkunftsländern und 
Aufnahmeländern (3). Im vorletzten Abschnitt (4) unterbrei-
ten wir dann einen Vorschlag zu einer europaweiten Min-
desteinkommenssicherung, mit der sich die derzeitigen 
Schwächen der Unionsbürgerschaft zumindest teilweise über-
winden ließen. Abschnitt 5 zieht ein knappes Fazit.

2.  Substantielle soziale Rechte  
von EU-Binnenmigranten 

Das Recht auf Freizügigkeit und damit verbundene soziale 
Rechte galten anfangs im Wesentlichen nur für Arbeitneh-
mer und selbstständig Erwerbstätige (Wollenschläger 2011, 
S. 3f.).5 Einige dieser an den Rechtsstatus als Arbeitnehmer 
oder Selbstständige gekoppelten Vorrechte wurden dann 
nach und nach durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
auf nicht erwerbstätige Bürger aus EU-Ländern ausgedehnt 
und letztlich durch die Einführung der Unionsbürgerschaft 
weiter institutionalisiert (Artikel 20 AEUV, Vertrag von 
Maastricht) (vgl. Pennings 2015, S. 163ff.).6 Trotz der mit 
der Unionsbürgerschaft verbundenen Ausdehnung des Frei-
zügigkeitsprinzips und des Anspruchs auf soziale Rechte 
sind jedoch sowohl das Recht auf Niederlassung in anderen 
Mitgliedstaaten als auch die Möglichkeiten, dort soziale 
Rechte wahrzunehmen, während der ersten fünf Aufent-
haltsjahre weiterhin erheblich nach Erwerbsstatus geschich-
tet. Die Folge ist eine deutliche Differenzierung zwischen 
Erwerbstätigen (Arbeitnehmern und Selbstständigen) und 
allen anderen Gruppen von Unionsbürgern.

Das EU-Recht sieht eine Koordinierung, nicht aber Har-
monisierung sozialer Rechte zwischen den Mitgliedstaaten 
vor. Infolgedessen wird der materielle Umfang der sozialen 
Rechte von EU-Migranten über die „Koordinierung“ der So-
zialsysteme geregelt (Pennings 2015,  S. 6). Dies bedeutet 
gleichzeitig, dass die Möglichkeit, soziale Ansprüche von einem 
Mitgliedstaat in den anderen zu „exportieren“ (portability), 
für die sozialen Rechte der EU-Bürger eine wichtige Rolle 
spielt. In Bezug auf bestimmte, vormals Staatsbürgern des 
jeweiligen Landes vorbehaltene Sozialleistungen wurde durch 
Gerichtsurteile schrittweise Gleichbehandlung hergestellt (Fer-
rera 2005, S. 131ff.). Die Koordinierung der sozialen Siche-

4 Siehe auch Bauböck (2011, S. 350) zum Unterschied zwi-
schen „Recht“ (right) und „Chancen“ (opportunities) im 
Zusammenhang mit der Freizügigkeit.

5 Die Richtlinie 2004/38 regelt die Freizügigkeit. Die Verord-
nungen 1612/68 (ersetzt durch 491/2011) und 1408/71 (er-
setzt durch 883/2004) legen die Bestimmungen über die 
Koordinierung des Sozialschutzes zwischen den nationa-
len Sozialsystemen fest.

6 Die Unionsbürgerschaft wurde 2009 im Vertrag von Lissa-
bon und in der EU-Grundrechtecharta weitergehend ver-
ankert (Pennings 2012).
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rungssysteme in Europa erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Gesamtheit der Leistungssysteme – vor allem bleibt die Sozi-
alhilfe weiterhin ausgeschlossen. Optimistische Auslegungen 
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, der Beratungen im Vor-
feld der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Regelung der 
Koordinierung der Sozialsicherung und des Wortlauts der 
Verordnung 883/2004 haben nahegelegt, dass nicht erwerbs-
tätigen EU-Migranten im Rahmen der Koordinierung der 
Sozialsysteme ein Anspruch auf Existenzsicherungsleistungen 
gewährt werden könnte (vgl. Verschueren 2007). De facto 
haben jedoch die in jüngerer Zeit ergangenen Urteile Brey 
(C-140/12), Dano (C-333/13) und Alimanovic (C-67/14) wirt-
schaftlich inaktiven (mittellosen) EU-Migranten den Zugang 
zu existenzsichernden Leistungen in den ersten fünf Jahren 
nach der Umsiedlung in einen anderen Mitgliedstaat extrem 
erschwert, wenn nicht gar völlig versperrt (Verschueren 2016; 
van der Mei 2016; O’Brien 2016). Damit sind solche Bürger 
weitgehend auf den „Export“ der von ihrem Herkunftsland 
gewährten Sozialleistungen angewiesen (Übersicht 1).

Diese institutionelle Ausgestaltung kann bei nicht er-
werbstätigen EU-Migranten während der ersten fünf Auf-
enthaltsjahre – und besonders in den ersten beiden Mona-
ten im Aufnahmeland – zu erheblichen Lücken im 
Sozialschutz führen. Umso mehr Gewicht kommt deshalb 
der Übertragbarkeit sozialer Rechte zu. Im Folgenden be-
leuchten wir (in stilisierter Form) die substantiellen sozia-
len Rechte von „Durchschnitts-“Arbeitsuchenden bzw. 
-Rentnern und belegen die Stratifizierung sozialer Rechte 
nach Herkunfts- und Zielländern.

2.1  Arbeitslosengeld 

Die Koordinierung der sozialen Sicherung ermöglicht es 
arbeitslosen EU-Bürgern, ihre Arbeitslosengeldansprüche 
für einen Mindestzeitraum von drei Monaten aus ihrem Her-

kunftsmitgliedstaat zu „exportieren“ (Artikel 64 Verordnung 
883/2004). Tabelle 1 beziffert die exportierbaren Leistungs-
ansprüche eines stilisierten beschäftigungslosen Arbeitneh-
mers (alleinstehend; früheres Einkommen: 67 % des natio-
nalen Durchschnittslohns).7 Tabelle 2 wiederum zeigt die 
absolute Differenz zwischen dem exportierbaren Arbeitslo-
sengeld arbeitsuchender EU-Binnenmigranten und dem Ar-
beitslosengeld, das vergleichbaren Personen aus dem Auf-
nahmeland zusteht. Der Vergleich lässt keinen Zweifel daran, 
dass es mit den substantiellen sozialen Rechten Arbeitsloser 
bei Umsiedlung in einen anderen Mitgliedstaat sehr unter-
schiedlich bestellt ist. So hätte ein Arbeitsloser aus Rumäni-
en, der sich in Dänemark auf die Arbeitssuche begibt, An-
spruch auf eine wöchentliche Arbeitslosenleistung in Höhe 
von lediglich 27 €, während jemand, der in Dänemark seinen 
Arbeitsplatz verliert, pro Woche 367 € erhielte. Das expor-
tierbare wöchentliche Arbeitslosengeld von 27 € entspricht 
dem theoretischen Schwellenlohn (reservation wage) eines 
rumänischen Arbeitsuchenden ohne andere Mittel zur Be-
streitung seines Lebensunterhalts. Da Arbeitslosen während 
der ersten drei Monate im Aufnahmeland die Gewährung 
von Sozialhilfeleistungen verweigert werden kann (Artikel 
24.2, Richtlinie 2004/38), zwingt ein derartig niedriger An-
spruchslohn sie dazu, jedwedes Beschäftigungsangebot un-
geachtet der Lohnhöhe bzw. der Arbeitsbedingungen anzu-
nehmen, um überleben zu können.

ÜBeRSiCht 1

Soziale Rechte von eU-Migranten*

bis 3 Monate 3 – 6 Monate 1 – 5 Jahre 5 + Jahre

Arbeitnehmer – Keine Einschränkung – Keine Einschränkung – Keine Einschränkung –  Keine Einschränkung

Arbeitssuchende 
(ohne Arbeitsvor- 
geschichte im  
Aufnahmeland)

–  Export/Import von  
Arbeitslosenleistungen 
 
Familienleistungen

– Familienleistungen – Familienleistungen
–  Keine Einschränkung 

ab fünfjährigem  
legalem Aufenthalt 

Studierende
–  Export/Import von  

Krankenversicherung 
–  Familienleistungen

–  Export/Import von  
Krankenversicherung

– Familienleistungen

–  Export/Import von  
Krankenversicherung 

– Familienleistungen

–  Keine Einschränkung 
ab fünfjährigem  
legalem Aufenthalt 

Rentner

–  Export/Import von 
Rentenbezügen

–  Export/Import von 
Krankenversicherung

–  Export/Import von  
Rentenbezügen

–  Export/Import von  
Krankenversicherung

–  Export/Import von  
Rentenbezügen

–  Export/Import von  
Krankenversicherung

–  Export/Import von  
Rentenbezügen

–  Export/Import von  
Krankenversicherung

* nach Umsiedlung in einen anderen Mitgliedstaat, nach Personengruppen und Aufenthaltszeiten.

Quelle: Zusammenstellung der Autoren, basierend auf Pennings (2015).

7 Ein Alleinstehender mit einem Einkommen in Höhe von 
67 % des Durchschnittslohns wurde deshalb als typischer 
Arbeitnehmer gewählt, weil die meisten EU-Binnen-
migranten relativ jung sind und folglich nur mit geringer 
Wahrscheinlichkeit in ihrem Herkunftsland ein höheres 
Einkommen hatten. Wir nehmen an, dass der Arbeitneh-
mer im Herkunftsland gearbeitet hat und daher ein An-
spruch auf Arbeitslosenversicherungsleistungen besteht, 
welcher exportiert werden kann.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2017-6-398
Generiert durch IP '3.142.119.60', am 28.06.2024, 00:18:07.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2017-6-398


WSI MITTEILUNGEN 6/2017

401

2.2 Renten

Nach den Regelungen zur Koordinierung der sozialen 
Sicherung können EU-Bürger, die sich in einem anderen 
Mitgliedstaat zur Ruhe setzen, ihre Renten exportieren 
(Artikel 29 Verordnung (EG) 833/2004). Tabelle 3 bietet 

einen Überblick der nicht bedürftigkeitsgeprüften Ren-
tenausgaben8 pro Rentenempfänger der einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten.9 Tabelle 4 zeigt die absolute Differenz zwi-
schen den durchschnittlichen Rentenausgaben je 
Rentenempfänger der EU-Herkunfts- und -Aufnahmelän-
der. Die Höhe der absoluten Unterschiedsbeträge ver-

taBelle 1

arbeitslosengeld, 2014*
Angaben in absoluten Zahlen und in Prozent

nettojahresverdienst
(in €)

ersatzrate
(in %)

Wöchentliches  
arbeitslosengeld (in €)

sozialdemokratisch Dänemark 22.705 84 367,70

Schweden 23.490 61 274,99

konservativ Niederlande 24.430 74 347,99

Belgien 19.957 89 341,59

Finnland 21.895 71 297,65

Frankreich 18.381 69 244,57

Deutschland 20.144 59 227,87

Österreich 20.338 55 215,12

liberal Irland 19,915 49 185.97

Vereinigtes Königreich 23.804 20 90,78

mediterran Italien 15.536 73 218,91

Spanien 14.284 78 213,11

Portugal 9.403 75 135,63

Malta 11.961 41 93,49

Griechenland 10.953 39 81,75

A8 Slowenien 8.533 86 140,42

Tschechien 6.134 65 76,68

Lettland 4.696 84 75,99

Estland 6.814 55 71,68

Slowakei 5.583 62 66,69

Ungarn 4.278 67 55,32

Polen 5.164 45 44,59

Litauen 4.353 52 43,44

A2 Bulgarien 2,668 77 39.27

Rumänien 3.146 45 27,21

*Alleinstehende, 67 % des Ø-Lohns.
Anmerkungen: Zypern und Kroatien mangels verfügbarer Daten zum Nettojahresverdienst nicht enthalten; Luxemburg als Ausreißer mit einem überproportional 
hohen Bevölkerungsanteil von EU-Migranten unberücksichtigt. Die Kategorisierung der Mitgliedstaaten anhand der Art ihres Wohlfahrtsstaates ist eine Zusam-
menstellung der Autoren auf Basis von Arts und Gelissen (2002) und Esping-Andersen (1990). A8-Staaten sind die acht mittel- und osteuropäischen Staaten die 
der EU 2004 beigetreten sind. A2 sind die Staaten, die der EU 2007 beigetreten sind.

Quelle: Nettojahresverdienst Alleinstehender, 67 % des Ø-Lohns nach Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings/database);  
Ersatzraten nach OECD für Alleinstehende ohne Kinder, 67 % des Ø-Lohns, Anfangsphase der Arbeitslosigkeit,  
http://www.oecd.org/els/benefits-and-wages-statistics.htm.

8 In einigen Staaten spielen bedürftigkeitsgeprüfte Renten 
eine relativ große Rolle. Diese Renten blieben unberück-
sichtigt, weil nach den EU-Regelungen nur nicht bedürf-
tigkeitsgeprüfte Rentenansprüche exportiert werden kön-
nen.

9 Der Gesamtbetrag der nicht bedürftigkeitsgeprüften Ren-
tenausgaben pro Rentenempfänger wurde als Anhaltswert 
für die durchschnittliche Höhe nicht bedürftigkeitsgeprüf-
ter Rentenbezüge herangezogen. Wir sind uns der Schwie-

 rigkeiten bewusst, die mit der Berechnung auf Basis der 
Pro-Kopf-Aufwendungen verbunden sind: Vermutlich wird 
dadurch die Höhe der Durchschnittsrenten in Ländern 
überschätzt, in denen dem Anspruch auf eine nicht bedürf-
tigkeitsgeprüfte Rente eine lange Mindestbeitragszeit vor-
ausgeht; zudem sind Rentenbezüge in manchen Ländern 
möglicherweise zu versteuern. Mangels Vergleichsdaten 
zur Rentenhöhe in den einzelnen Ländern erachten wir die 
Höhe der nicht bedürftigkeitsgeprüften Rentenausgaben 
als eine sinnvolle Ersatzgröße.
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deutlicht, dass die Aussichten, sich mit einer exportierten 
Altersrente in einem anderen Mitgliedstaat zur Ruhe set-
zen zu können, je nach Länderkombination erheblich va-
riieren. Beispielsweise hätte eine Rentnerin aus Bulgarien, 
die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen 
und sich in Dänemark niederlassen möchte, mit einer 
Jahresrente von circa € 1.500 im Aufnahmeland praktisch 
keine substantiellen sozialen Rechte. Der dänische 
„Durchschnittsrentner“ erhält dagegen jährlich über 
€ 20.000. Bei der Niederlassung in anderen Mitgliedstaa-
ten genießen Rentner aus mittel- und osteuropäi-
schen-Ländern (MOE)10 also insgesamt in erheblich ge-
ringerem Umfang substantielle soziale Rechte als Rentner 
aus Nordwesteuropa. 

3.  Substantielle soziale Rechte  
und Freizügigkeit

Die aus obigen Daten ersichtliche, extrem unterschiedliche 
Höhe der Arbeitslosen- und Altersversorgungsleistungen 
zeigt, dass die substantiellen sozialen Rechte von Unions-
bürgern als EU-Migranten nicht nur vom Erwerbsstatus 
des Betroffenen abhängen, sondern auch durch die unein-
heitliche wirtschaftliche Entwicklung der Mitgliedstaaten 
und durch Unterschiede zwischen den sozialen Sicherungs-
systemen bedingt sind. Anders gesagt, genießen zugewan-
derte EU-Ausländer ein und derselben Personengruppe in 
einem bestimmten Aufnahmeland sehr unterschiedliche 
substantielle soziale Rechte, je nachdem welcher Staat für 
die Auszahlung ihrer Leistungsbezüge zuständig ist (nor-
malerweise das Land der letzten Beschäftigung). Die sozi-
alen Rechte wirtschaftlich inaktiver Unionsbürger werden 
folglich in vielen Fällen vom Herkunftsland bestimmt. Eine 
derart ausgeprägte Differenzierung sozialer Rechte beein-
flusst zweifellos die Aussichten auf Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, 
dass unzureichende Mittel und ein de facto nicht gegebener 
Zugang zu Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitglied-
staats EU-Migranten dazu zwingen könnten, in ihr Her-
kunftsland zurückzukehren. Folglich bedingt die Ein-
schränkung der substantiellen sozialen Rechte von 
EU-Migranten gleichzeitig eine Einschränkung der Frei-
zügigkeit.

Die folgende Analyse soll verdeutlichen, in welchem Um-
fang die unterschiedliche Ausstattung mit substantiellen so-
zialen Rechten die Freizügigkeit von EU-Bürgern aus ver-
schiedenen Mitgliedstaaten beschneidet. Dabei bewerten wir 
den Grad der Freizügigkeit und den Umfang der EU-Bür-
gerrechte (citizenship) als hoch, wenn Nicht-Erwerbstätige 
ohne erhebliche finanzielle Einbußen in andere Mitglied-
staaten umsiedeln können. Dabei wählen wir einen Schwel-
lenwert von mindestens 75 % der Sozialleistung, die Personen 
mit vergleichbaren soziodemografischen Merkmalen im 

Aufnahmeland erhalten.11 Der Grad der Freizügigkeit wird 
von uns als „eingeschränkt“ (limited) bezeichnet, wenn der 
exportierbare Sozialleistungsanspruch zwischen 50 und 75 % 
des Leistungsniveaus in mindestens einem Aufnahmeland 
beträgt; bei weniger als 50 % der Leistungshöhe eines belie-
bigen Mitgliedstaates erachten wir die Freizügigkeit als „stark 
eingeschränkt“ (restricted). Ansprüche in Höhe von we-

taBelle 3

Rentenausgaben pro Rentenempfänger 2012
Angaben in absoluten Zahlen

land
ausgaben pro  

Rentenempfänger
(in €)

sozialdemokratisch Dänemark 20.395

Schweden 19.926

konservativ Niederlande 18.691

Belgien 17.554

Finnland 16.338

Frankreich 16.073

Deutschland 13.387

liberal Irland 19.370

Vereinigtes Königreich 15.300

mediteran Italien 15.417

Zypern 13.891

Spanien 13.382

Griechenland 10.825

Malta 8.855

Portugal 8.588

A8 Slowenien 5.825

Tschechien 5.085

Polen 4.568

Slowakei 4.244

Ungarn 3.955

Estland 3.890

Lettland 3.216

Litauen 2.821

A2 Rumänien 2.347

Bulgarien 1.527

Anmerkung: Kroatien mangels verfügbarer Daten zum Nettojahresverdienst nicht enthalten; Luxemburg als Ausreißer 
mit einem überproportional hohen Bevölkerungsanteil von EU-Migranten unberücksichtigt. 

Quelle: Eurostat; Ausgaben insgesamt für Altersruhegeld ohne Bedürftigkeitsprüfung, 
Rentenempfänger, Altersruhegelder ohne Bedürftigkeitsprüfung, 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/data/database.

10 Die mittel- und osteuropäischen Länder in unserer Analy-
se sind Bulgarien, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Rumä-
nien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

11 Leichte Anhebungen oder Absenkungen des Schwellen-
wertes wirken sich nur unerheblich auf die Ergebnisse 
aus.
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niger als 50 % des entsprechenden Leistungsniveaus im Auf-
nahmeland liegen nach aller Wahrscheinlichkeit unter dem 
Existenzminimum und bedeuten für den migrierenden Uni-
onsbürger ein Leben in tiefster Armut.

Arbeitslose EU-Migranten aus vier Mitgliedstaaten – 
Belgien, Dänemark, Finnland und Niederlande – genießen 
mit ihrem exportierbaren Arbeitslosengeld überall in der 
EU ein hohes Maß an Freizügigkeit und Unionsbürgerrech-
ten: In keinem EU-Aufnahmestaat entspricht ihr Arbeits-
losengeld weniger als 75 % der dortigen Leistungshöhe. 
Arbeitsuchende aus anderen westeuropäischen Ländern 
hingegen sehen sich in ihrer Freizügigkeit etwas stärker 
eingeschränkt: Sie wären in den meisten Mitgliedsländern 
nicht erheblich schlechter gestellt als arbeitslose Bürger des 
Aufnahmestaats, müssten jedoch Nachteile in Kauf neh-
men, wollten sie nach Belgien, Dänemark, Finnland oder 
in die Niederlande umsiedeln. Stark einschränkend wirkt 
sich die Höhe des Arbeitslosengelds dagegen auf die Frei-
zügigkeit von Arbeitsuchenden aus den MOE-Ländern 
sowie Portugal und dem Vereinigten Königreich aus: Deren 
Arbeitslosengelder liegen nicht selten deutlich unter 50 % 
der Leistung für Arbeitslose in den Aufnahmeländern.

Auch für Rentner sieht es mit der Freizügigkeit in der 
Praxis sehr unterschiedlich aus. Legt man die Rentenaus-
gaben pro Rentenempfänger als Näherungswert für die 
durchschnittliche Rentenhöhe zugrunde, stellt man fest, 
dass Rentner aus Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Irland, Niederlanden, Schweden und Großbri-
tanien effektiv ein relativ hohes Maß an Freizügigkeit ge-
nießen. Da die Durchschnittsrente in ihrem Herkunftsland 
mindestens 75 % der durchschnittlichen Rentenhöhe aller 
anderen Mitgliedstaaten beträgt, könnten diese Rentner 
ohne erhebliche finanzielle Einbußen in jeden beliebigen 
Mitgliedstaat übersiedeln. Deutsche, Spanier und Griechen 
hingegen sind in ihrer Freizügigkeit vergleichsweise stärker 
eingeschränkt, da der Rentenaufwand pro Rentenempfän-
ger in ihren Ländern weniger als 75 % des entsprechenden 
Wertes mancher Aufnahmestaaten ausmacht. Noch viel 
stärker eingeschränkt in der freien Wahl ihres Ruhestand-
ortes sind schließlich Rentner aus den MOE-Ländern und 
aus Portugal – ihre exportierbaren Renten liegen nicht sel-
ten um mehr als 50 % unter den vergleichbaren Altersver-
sorgungsleistungen für Bürger der Aufnahmeländer.

Insgesamt werden die Freizügigkeit und damit auch die 
Unionsbürgerrechte von Arbeitslosen und Rentnern aus 
MOE-Ländern in erheblichem Maße durch den geringen 
Sozialschutz geschmälert, der sie außerhalb ihrer Her-
kunftsregion erwartet. Arbeitslose und Rentner aus Belgi-
en, Dänemark, Finnland und den Niederlanden, deren 
Leistungsbezüge in keinem anderen Mitgliedstaat weniger 
als 75 % der entsprechenden Sozialleistung für einheimische 
Staatsbürger betragen, erfreuen sich eines sehr hohen Ma-
ßes an Freizügigkeit und eines großen Rechteumfangs als 
EU-Bürger, während Rentner und Arbeitslose aus Deutsch-
land ihr Recht auf Freizügigkeit nur begrenzt einlösen kön-
nen.

Aus der Kombination von Daten zu Arbeitslosen, Rent-
nern und Kindern12 (an dieser Stelle nicht separat unter-
sucht) lässt sich ein europäischer Index für Freizügigkeit 
und soziale Rechte (European Index of Free Movement and 
Social Rights (EIFMSR)) ableiten, der auf Basis stilisierter 
substantieller sozialer Rechtsansprüche Aufschluss über den 
Grad der Freizügigkeit gibt. Unser EIFMSR ist folgender-
maßen aufgebaut: Zum Ersten berechnen wir für jedes 

taBelle 5

effektive Freizügigkeit von arbeitsuchenden, Rentnern und Kindern
Angaben in absoluten Zahlen und in Prozent

arbeitssuchend Rentner Kind Mittelwert

Dänemark 24 24 24 24.00 (100%)

Finnland 24 24 21 23.00 (96%)

Schweden 23 24 22 23.00 (96%)

Belgien 24 24 20 22.67 (94%)

Niederlande 24 24 18 22.00 (92%)

Österreich 20 24 22 22.00 (92%)

Irland 19 24 22 21.67 (90%)

Deutschland 21 19 24 21.33 (89%)

Großbritannien 11 24 22 19.00 (79%)

Italien 20 24 12 18.67 (78%)

Spanien 20 19 10 16.33 (68%)

Portugal 13 12 23 16.00 (67%)

Frankreich 21 24 - 15.00 (63%)

Slowenien 14 9 22 15.00 (63%)

Malta 11 12 20 14.33 (60%)

Griechenland 11 14 n/a 12.50 (52%)

Tschechien 11 9 8 9.33 (39%)

Estland 11 8 9 9.33 (39%)

Slowakei 9 8 10 9.00 (38%)

Ungarn 6 8 12 8.67 (36%)

Polen 4 9 8 7.00 (29%)

Lettland 11 6 3 6.67 (28%)

Litauen 4 3 10 5.67 (24%)

Bulgarien 3 – 8 3.67 (15%)

Rumänien – 2 3 1.67 (7%)

Anm.: Zypern und Kroatien nicht enthalten, da keine Daten zum Nettojahresverdienst (Arbeitsuchender) verfügbar; Lux-
emburg als Ausreißer mit einem überproportional hohen Bevölkerungsanteil von EU - Migranten unberücksichtigt; kei-
ne Daten zu Familienleistungen in Griechenland verfügbar, daher berücksichtigt der Durchschnitt für Griechenland nur 
Arbeitsuchende und Rentner.

Quelle: Zusammenstellung der Autoren.

12 Familienleistungen werden nicht aus dem Herkunftsmit-
gliedstaat exportiert, sondern vom Aufnahmestaat ge-
währt; die Leistungshöhe richtet sich nach dem gewöhnli-
chen Aufenthaltsort der Eltern. Dies kann sich auf den Ge-
samtbetrag der Sozialtransfers auswirken, die arbeitsu-
chenden EU-Bürgern zustehen, aber auch auf Leistungen, 
die Kindern zustehen – das Recht auf Freizügigkeit gilt 
nämlich auch für Minderjährige (Beispiel: Recht auf Schul-
besuch oder Studium in einem anderen Mitgliedstaat).
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Land und jede Personengruppe (Arbeitsuchende, Rentner, 
Kinder) die effektive Freizügigkeit; d.h. wir weisen aus, in 
wie viele Länder der bzw. die Betreffende umsiedeln kann, 
ohne im Vergleich zu Bürgerinnen und Bürgern des Auf-
nahmelands finanziell erheblich (maximal 25 % ) schlechter 
gestellt zu sein. Zum Zweiten addieren wir für jedes Land 
die effektive Freizügigkeit aller Eintragskategorien und be-
rechnen den jeweiligen durchschnittlichen Freizügigkeits-
grad, indem wir das Ergebnis durch drei teilen. Und schließ-
lich unterteilen wir die Daten nach dem Grad der 
Freizügigkeit in drei Gruppen – von uneingeschränkt im 
Fall Dänemarks (24 Länder für alle Kategorien, 100 % der 
Aufnahmeländer) bis praktisch nicht vorhandene Freizü-
gigkeit im Fall Rumäniens (Durchschnitt 1,67 Länder, 7 %). 
Im oberen Segment gilt (uneingeschränkte) Freizügigkeit, 
d.h. die Staatsbürger dieser Länder könnten in über 90 % 
(22 von 24) der aufgeführten Aufnahmemitgliedstaaten 
übersiedeln. Im mittleren Segment ist die Freizügigkeit 
begrenzt; die Bürger dieser Ländergruppe könnten in min-
destens 50 % der Mitgliedstaaten (12 Länder) übersiedeln. 
Im unteren Segment – Freizügigkeit stark eingeschränkt 
– finden sich die Länder, deren Staatsbürger in weniger als 
50 % aller EU-Mitgliedstaaten (12 Länder) umsiedeln könn-
ten. Tabelle 5 zeigt die effektive Freizügigkeit von alleinste-
henden Arbeitsuchenden, Rentnern und Kindern.

4.  Ein gemäßigter Vorschlag zur 
Angleichung der Chancen auf  
Freizügigkeit 

Die obige Analyse lässt keinen Zweifel daran, dass hinsicht-
lich der Ausübung des Freizügigkeitsrechts erhebliche 
Chancenungleichheiten eine Stratifizierung der EU-Bür-
gerrechte bewirken. Aufgrund unzureichender substanti-
eller sozialer Rechte verfügen viele EU-Bürger einfach nicht 
über die erforderlichen Mittel, um sich in einem anderen 
Mitgliedstaat niederlassen zu können. Die Möglichkeiten, 
Freizügigkeit auszuüben und in einen beliebigen Mitglied-
staat umzusiedeln, sind somit nach dem Erwerbsstatus und 
nach Herkunftsstaat und Zielland geschichtet. Unsere Ana-
lyse verdeutlicht die Grenzen der Koordinierung der sozi-
alen Sicherungssysteme. Bestünde die Union nur aus Staa-
ten mit einer relativ einheitlichen wirtschaftlichen 
Entwicklung und vergleichbaren Sozialsystemen, könnten 
die Koordinierungsverordnungen mitunter als zweckmäßig 
charakterisiert werden; unter den aktuellen Bedingungen 
führen sie jedoch zu erheblichen Disparitäten bei den sub-
stantiellen sozialen Rechten. Soll die Unionsbürgerschaft 
kein leeres Konzept bleiben, müssen die Bürger aller Mit-
gliedstaaten gleichermaßen in der Lage sein, das Grund-
recht auf Freizügigkeit auszuüben. Dass die Harmonisie-
rung der Sozialpolitik den unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Entwicklungsstand der Mitgliedstaaten berücksichtigt, ist 
höchst unwahrscheinlich (Scharpf 2002, S. 650), und auch 
mit einer Ausdehnung der Sozialhilfeansprüche von 
EU-Migranten im Aufnahmeland dürfte angesichts jüngster 
Entscheidungen des Gerichtshofs – wie bereits erwähnt – 
wohl kaum zu rechnen sein. Insofern könnte die Einführung 
eines EU-Mindesteinkommenssystems für alle EU-Bürger 
dazu beitragen, der Unionsbürgerschaft mehr Substanz zu 
verleihen.

Es scheint derzeit Einigkeit darüber zu herrschen, dass 
der europäische Integrationsprozess ohne eine Stärkung des 
Sozialen Europas weder wirtschaftlich noch politisch gelingen 
kann (European Commission 2016a). In diesem Zusammen-
hang wurde bereits ein bedürftigkeitsgeprüftes „Euro-Stipen-
dium“ (Schmitter/Bauer 2001) beziehungsweise ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen („Eurodividende“) für alle 
EU-Bürger vorgeschlagen (van Parijs/Vanderborght 2001; 
van Parijs 2004). Mit einem bedingungslosen Grundeinkom-
men ließen sich die in unserer Analyse aufgedeckten Schwie-
rigkeiten möglicherweise lösen, doch wären die Aussichten 
auf Durchsetzung im aktuellen politischen Klima wohl eher 
gering. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene, auf 
Stärkung der nationalen Mindestsicherungssysteme abzie-
lende „Säule Sozialer Rechte“ (European Commission 2016b) 
wiederum würde am mangelnden Sozialschutz vieler „Frei-
zügler“ wenig ändern, da nicht erwerbstätigen EU-Migranten 
der Zugang zu den Grundsicherungssystemen der Zielländer 
im Großen und Ganzen verwehrt ist.13

Daher beschränkt sich unser Vorschlag auf ein vergleichs-
weise bescheidenes europaweites Mindest einkommen (EME) 
für mobile Arbeitsuchende, das sich später auf Rentner aus-
dehnen und längerfristig zu einer bedingungslosen Grundsi-
cherung für alle EU-Bürger weiterentwickeln ließe. Um ne-
gative Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte ärmerer 
Mitgliedstaaten zu vermeiden, wäre das EME nicht überall in 
gleicher Höhe zu gewähren, und auch nicht allen Arbeitsu-
chenden. Es stünde lediglich mobilen Arbeitsuchenden zu, 
und zwar maximal alle zwei Jahre für eine Dauer von drei 
Monaten. Die Höhe des Einkommens beliefe sich auf 25 % 
des Median-Äquivalenzeinkommens des Aufnahmelands (also 
auf den in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten geltenden So-
zialhilfesatz; vgl. Peña-Casas et al. 2013). Verwaltet werden 
könnte das System von den lokalen Arbeitsämtern unter Nut-
zung ihrer administrativen Kapazitäten und ihrer praktischen 
Erfahrung im Zusammenhang mit dem Export von Arbeits-
losenleistungen im Rahmen der Koordinierung der sozialen 
Sicherung. In Deutschland wäre der monatliche EME-An-
spruch eines beschäftigungslosen mobilen Arbeitsuchenden 
2014 mit 379 € nur knapp unter dem ALG II (sog. Hartz IV) 

13 Auch der Vorschlag der Kommission, den Zeitraum, über 
den Arbeitsuchende ihren Arbeitslosengeldanspruch ex-
portieren können, auf sechs Monate zu verlängern (Euro-
pean Commission, 2016c) würde am hier beschriebenen 
Zustand nichts ändern.
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für Langzeitarbeitslose in Höhe von 391 € gelegen, hätte aber das exportier-
bare monatliche Arbeitslosengeld einer/eines jungen rumänischen Arbeitsu-
chenden in Höhe von durchschnittlich 112 € – sofern sie/er darauf Anspruch 
hat – um ein Mehrfaches überstiegen. Die Gewährung einer solchen Hilfe an 
mobile Arbeitsuchende würde das Dekommodifizierungspotenzial des An-
spruchslohns mobiler Arbeitsuchender erheblich steigern und dadurch das 
Risiko mindern, dass Arbeitsuchende sich zur Annahme ausbeuterischer 
Arbeitsangebote gezwungen sehen. Die Leistung würde somit die EU-Bür-
gerrechte Arbeitsloser stärken.

Nehmen wir an, es siedeln jährlich etwa eine Million Personen im ar-
beitsfähigen Alter von einem EU-Staat in einen anderen um. Berechnet 
man den EME-Aufwand auf der Basis von 25 % des EU-Medianeinkom-
mens,14 würde das vorgeschlagene System für mobile Arbeitsuchende ma-
ximal etwas über eine Milliarde Euro kosten. Mittelfristig ließe sich das 
EME auf alle EU-Rentner ab einem gewissen Alter erweitern. Der anfäng-
lich recht begrenzte Umfang des von uns vorgeschlagenen Systems dürfte 
die Umsetzung erleichtern, zumal das System nach den Bestimmungen des 
derzeitigen Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
der Kompetenz der EU unterliegen würde.15

5.  Fazit

Unsere Analyse der substantiellen sozialen Rechte von EU-Migranten 
hat gezeigt, dass der Anspruch dieser Personengruppe auf Sozialleistun-
gen im Zielland nicht nur vom Erwerbsstatus abhängt, sondern – aus 
Sicht nicht erwerbstätiger Bürger sicher noch relevanter – auch von der 
Verfügbarkeit und Höhe exportierbarer Sozialleistungen im Herkunfts-
mitgliedstaat. Folglich spielt die Sozialpolitik des Aufnahmelandes im 
Hinblick auf die sozialen Rechte wirtschaftlich inaktiver EU-Migranten 
unter Umständen eine geringere Rolle als das Bestehen und die Höhe von 
Sozialleistungsansprüchen im Herkunftsland. Diese Feststellung läuft 
nicht nur dem Vorrang zuwider, der den Wohlfahrtsarrangements der 
Zielländer eingeräumt wird (Ruhs 2015; Römer 2016; Sainsbury 2012), 
sondern entzieht auch akademischen und populistischen Debatten über 
„Wohlfahrtstourismus“ und „Armutsmigration“ in verschiedenen Ziel-
ländern den Boden (Economist 2014; Kvist 2004; Sinn 2002). In diesem 
Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass das derzeitige System 
der Koordinierung sozialer Sicherung aufgrund der sehr unterschiedli-
chen institutionellen und sozio-ökonomischen Gegebenheiten der Mit-
gliedstaaten EU-Binnenmigranten in bestimmten Aufnahmeländern in 
Armut stürzt. Anstatt diese systembedingten Probleme zu diskutieren 
bzw. zu lösen, scheint die politische und juristische Debatte sich – jüngs-
ten EuGH-Entscheidungen nach zu urteilen – vor allem auf die Frage des 

Zugangs zu Sozialhilfeleistungen und die Entlastung der öffentlichen 
Finanzen der Mitgliedstaaten zu konzentrieren (O’Brien 2016).

Wenn Freizügigkeit eine tragende Säule der Unionsbürgerschaft ist und 
Niederlassung ein Kernbestandteil der Freizügigkeit (Bauböck 2011, S. 350) 
– müssen wir uns dann nicht angesichts der höchst unterschiedlichen Vo-
raussetzungen für die Umsiedlung in einen anderen Mitgliedstaat fragen, 
ob solche Ungleichheiten nicht das Konzept der Unionsbürgerschaft als 
solches infrage stellen – zumindest aus Sicht der EU-Bürger, deren Freizü-
gigkeit durch den Mangel an substantiellen sozialen Rechten beschnitten 
wird? Unsere Daten belegen eindeutig, dass „Durchschnittsbürger“ aus 
vielen MOE-Staaten und Ländern Südeuropas in der Praxis EU-Bürger 
zweiter Klasse sind. Angesichts der Bedeutung (substantieller) sozialer 
Rechte für die volle Ausübung von Staatsbürgerrechten (Dahrendorf 1985, 
S. 94) wäre das von uns vorgeschlagene Mindesteinkommenssystem für 
mobile Arbeitsuchende vielleicht ein Schritt hin zu einem sozialeren Eu-
ropa.
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